
 Erbfolge – Testament – Steuern  

Malte B. Bartsch

Das aktuelle 
Erbrecht

Jahressteuergesetz: Neue Bewertung 
für Erbfälle ab 01.01.2023

4171-9_Aktuelles-Erbrecht-22Aufl.indd   1-3 22.09.2023   13:40:56



Wie plane ich meinen Nachlass?

Jede Lebenssituation ist anders. Dieser Ratgeber greift typische familiäre  
Konstellationen auf und beantwortet grundlegende erbrechtliche Fragen:
 
 · Testament, Erbvertrag oder gesetzliche Erbfolge?
 ·
 · Was wird aus dem digitalen Nachlass  
(z. B. Social-Media-Accounts, Online-Konten)?

 · Wie hoch ist die Erbschaftsteuer?
 ·
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Richtig erben und vererben
Über viele Jahre und Auflagen hinweg gab es in den Vorworten zu 
diesem Büchlein eine verlässliche Konstante: den Hinweis darauf, dass 
in Deutschland kaum noch vorstellbare Summen vererbt werden – in 
nur wenigen Jahren mehrere Billionen Euro (Betriebsvermögen außen 
vor gelassen). Dieses Mal kommt es zur Zäsur: Die Einnahmen aus der 
Erbschaftsteuer sind seit jahrelangem Anstieg erstmals im Vergleich 
zum Vorjahr gesunken, wie das Statistische Bundesamt am 18.07.2023 
mitteilte. Die Summe sank um rund 10 Prozent, was 8,1 Milliarden Euro 
entspricht. Die Einnahmen aus der Schenkungsteuer hingegen sind um 
satte 56,7 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro gestiegen.

Denken Sie also rechtzeitig an die Regelung Ihrer Erbangelegen-
heiten und schieben Sie die notwendigen Schritte nicht auf! Sorgen 
Sie möglichst bald für Klarheit, was nach Ihrem Ableben mit Ihren 
Gütern geschehen soll. Sie ersparen vor allem Ihren Hinterbliebenen 
viel Kummer.

Der Aufbau dieses Ratgebers hat sich bewährt: Zuerst werden die 
Grundsätze des Erbrechts anschaulich erläutert und anschließend an-
hand typischer familiärer Konstellationen dargestellt. Dies soll den 
Leserinnen und Lesern die Möglichkeit geben, umgehend Antworten 
auf die Fragen zu finden, die sie besonders interessieren.

Ihre Rechte im Erbfall

Dieses Buch weicht von der sonst üblichen Darstellungsweise ab, indem 
es von der Lebenssituation des Lesers ausgeht und hieraus Rat zu ge-
ben versucht. Es wird aufgezeigt, welche Konsequenzen die jeweilige 
Lebenssituation hat, wenn Sie nichts tun und die gesetzliche Erbfolge 
eintreten lassen, und Sie erfahren, welche Möglichkeiten Sie haben, 
diese Konsequenzen mit welchem Ergebnis zu vermeiden. Das alles 
finden Sie insbesondere in den Kapiteln 5 bis 9.

In den vorangehenden Kapiteln werden einige Grundsätze unseres 
Erbrechts dargestellt, ohne die man die letzten Kapitel nicht verstehen 
kann. Dies ist keine vollständige Darstellung und kann es auch nicht 
sein; sie kann nur einen Überblick der Problematik geben, sollte Sie aber 
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in die Lage versetzen, Ihre rechtliche Situation im Erbfall richtig ein-
zuschätzen. Wenn es um schwierige Einzelheiten geht, wenn größere 
Vermögen zu vererben sind, oder wenn Sie sich – aus welchen Gründen 
auch immer – in einer ungewöhnlichen familiären Situation befinden, 
müssen Sie ohnehin ergänzenden Rat einholen. In einem solchen Fall 
sollten Sie die damit – zugegebenermaßen – verbundenen Kosten nicht 
scheuen: Ein verunglücktes Testament ist viel teurer, denn es beschäf-
tigt Anwälte und Gerichte und kann die Familie entzweien.

Das gesetzliche Erbrecht gilt, soweit Sie nicht durch Testament oder 
Erbvertrag anderes bestimmen (gewillkürte Erbfolge). Sie haben es so-
mit in der Hand, durch „letztwillige Verfügungen“ andere Ergebnisse 
durchzusetzen. Vererbt wird, was zum Nachlass gehört. Das sollten 
insbesondere Ehegatten bedenken, die vermeiden wollen, dass das Ver-
mögen des Längerlebenden einem vorzeitigen, übermäßigen Zugriff der 
Kinder ausgesetzt wird.

Noch etwas: Ohne gewisse Grundbegriffe kommt man in einer so 
komplizierten Materie nicht aus. Für den Juristen sind Begriffe wie Erb-
lasser, Pflichtteil, Nachlass, letztwillige Verfügung etc. unentbehrlich, 
weil sie einen bestimmten Sachverhalt präzise und nachvollziehbar um-
schreiben. Dem Nichtjuristen ist es überaus lästig, sich mit diesen Vo-
kabeln vertraut machen zu müssen. In diesem Büchlein wird versucht, 
den Gebrauch dieser Begriffe so weit wie möglich einzuschränken; 
völlig auf sie zu verzichten, ist beim besten Willen nicht möglich. Die 
wichtigsten von ihnen sind im Vorspann aufgeführt und kurz erläutert.

Das Erbrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gilt in ganz 
Deutschland. Nach der Wiedervereinigung kam es aber zu einigen 
Besonderheiten, die für die neuen Länder galten. Diese Eigenheiten 
verlieren immer mehr an Bedeutung, weshalb sie – wenn überhaupt – 
nur noch am Rande erwähnt werden. Bei weitem wichtiger: Seit dem 
17.08.2015 gilt die Europäische Erbrechtsverordnung mit gravierenden 
Auswirkungen!

Malte B. Bartsch, MBA 
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Schnell zum richtigen Themenschwerpunkt

Der folgende Gesamtüberblick soll Ihnen den Weg zu den Fragen, die 
Sie besonders interessieren, erleichtern.

Ihre Rechte bei gesetzlicher Erbfolge

Dieses Kapitel erläutert vor allem, wer erbt, wenn Sie keine letztwil-
lige Verfügung hinterlassen, das heißt, wenn Sie ohne Testament oder 
Erbvertrag versterben. Das sollte unbedingt vermieden werden, ins-
besondere wenn Sie keine Abkömmlinge (Kinder oder Kindeskinder) 
haben. Es können sich unerwünschte Folgen ergeben! 

Was Sie besonders interessiert
■■ Wer gehört zu den Verwandten und wer erbt?
■■ Was erhält der überlebende Ehegatte und wie wirkt sich der Güter-

stand auf den Erbanteil (Erbquote) aus? Was gilt bei Scheidung?
■■ Was gilt für nichteheliche Kinder, nachdem sich die Rechtslage ins-

besondere durch ein 1998 in Kraft getretenes Gesetz geändert hat?
■■ Kann ein gesetzlicher Erbe auf seinen Erbteil verzichten?

Ihre Rechte bei letztwilligen Verfügungen

In diesem Kapitel geht es um das Testament und was man mit ihm 
regeln kann.

Was Sie besonders interessiert
■■ Was bedeuten Erbeinsetzung, Teilungsanordnung, Vermächtnis, Auf-

lage, Vor-, Nach-, Schluss- und Ersatzerbe, Testamentsvollstreckung?
■■ Privates und notarielles Testament. Vor- und Nachteile: Sonderformen 

wie das gemeinschaftliche und das „Berliner“ Testament
■■ Der Erbvertrag und seine Bindungen
■■ Wer hat Anspruch auf den Pflichtteil? Wie wird er berechnet, wann 

verjährt er?
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Nutzen Sie weitere Vorsorgemöglichkeiten!

Es gibt weitere Möglichkeiten, für den Todesfall vorzusorgen und den 
Hinterbliebenen damit das (Über-)Leben zu erleichtern.

Was Sie besonders interessiert
■■ Schenkungen zu Lebzeiten können besondere Freude bereiten und 

zudem Steuern sparen. Aber: Können Sie sich die Schenkung wirk-
lich leisten?

■■ Lebensversicherungen, Bankverfügungen und Vollmachten können 
für die Planung genutzt werden.

■■ Bitte immer daran denken: Sie können nur verteilen, was Ihnen gehört. 
Anders ausgedrückt: Sind Sie Alleineigentümer der Vermögenswerte? 
Oder gehört dem überlebenden Gatten ohnehin die Hälfte des Hau-
ses?

Wie der Fiskus kassiert

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer ist schon in der Vergangenheit 
immer wieder geändert worden. Das am 01.01.2009 in Kraft getretene 
Reformgesetz brachte weitere wesentliche Neuerungen mit sich, die 
durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz zum 01.01.2010 schon 
wieder korrigiert worden sind (Stichwort: Unternehmensnachfolge). 
Auch die bisher vergleichsweise günstige Bewertung von Immobilien 
gehört der Vergangenheit an; hier sei insbesondere das Jahressteuer-
gesetz 2022 erwähnt. Zwar wäre es übertrieben, zu behaupten, das 
gesamte System der Erbschaftsteuer sei umgekrempelt worden, doch es 
hat sich einiges deutlich geändert – und ist durch Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 17.12.2014 (Az. 1 BvL 21/12) abermals teilweise 
als verfassungswidrig erklärt worden.

Was Sie besonders interessiert
■■ die Reform der Erbschaftsteuer und das Wachstumsbeschleunigungs-

gesetz
■■ Grundsätze der Erbschaftsteuer und die Freibeträge
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†
Onkel
Otto

†
Eltern

Ursulas

Tante
Traute

1/3

†
Erblasserin

Ursula

Tante
Thea
1/3

Carla
1/6

Claudia
1/6

3. Ordnung 2. Ordnung 1. Ordnung 2. Ordnung 3. Ordnung

†
Großeltern

Ursulas

Cousin
Claus

Wichtig: Nicht zu den Verwandten, die durch das gesetzliche Erbrecht 
begünstigt werden, gehören Angeheiratete (Schwiegersohn und -tochter, 
Schwiegereltern, Schwager und Schwägerin sowie deren Verwandte), 
Stief- und Pflegekinder oder auch der nichteheliche Lebensgefährte.

Ausgleich für Pflegeleistungen

Hat ein Abkömmling den Erblasser während längerer Zeit gepflegt, 
kann er hierfür bei der Auseinandersetzung unter den Miterben im 
Rahmen der gesetzlichen Erbfolge einen Ausgleich beanspruchen 
(§ 2057a BGB). Bis Ende 2009 wurde zusätzlich verlangt, dass der Ab-
kömmling wegen der Pflege auf berufliches Einkommen verzichtet 
hat; diese Voraussetzung ist mit der Reform des Erbrechts Anfang 2010 
entfallen. Die Pflege ist (im Zweifel) auch auszugleichen, wenn der Erb-
lasser ein Testament hinterlassen und die Abkömmlinge in Höhe ihrer 
gesetzlichen Erbteile eingesetzt hat (§ 2052 BGB).

Beispiel:

Der Nachlass beträgt 100.000 EUR; ein Testament hat der verwitwete 
Erblasser nicht hinterlassen. Er wird beerbt von seinen beiden Söhnen 
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Steuerpfl ichtiger Wert 
in EUR bis

…

% in Steuerklasse

I II III

Tarifstufen alt = 
neu

bis 
31.12.
2008

bis 
31.12.
2009

ab 
01.01.
2010

alt 
(bis 

31.12.
2008)

neu 
(ab 

01.01.
2009)

Altes 
Recht

Neues 
Recht

52.000 75.000 7 12 30 15 17 30

256.000 300.000 11 17 30 20 23 30

512.000 600.000 15 22 30 25 29 30

5.113.000 6.000.000 19 27 30 30 35 30

12.783.000 13.000.000 23 32 50 35 41 50

25.565.000 26.000.000 27 37 50 40 47 50

darüber 30 40 50 43 50 50

Die Höhe der Erbschaftsteuer richtet sich nach dem steuerpflichtigen 
Erwerb (nach Abzug des Freibetrags) und der Steuerklasse.

Wichtig:  Wenn Sie erben, entscheidet über die Höhe Ihres steuerpflichti-
gen Erwerbs Ihre Erbquote (auch wenn Sie mit den Miterben beschlossen 
haben, ganz anders zu verteilen, was möglich ist). Das muss bei Verhand-
lungen zur Verteilung des Nachlasses berücksichtigt werden.

Bewertung und Begünstigung des 
Grundvermögens
Mit der vergleichsweise günstigen Bewertung und Besteuerung von Im-
mobilien ist es vorbei. Bisher unterlagen Grundstücke und Eigentums-
wohnungen meist nur in Höhe von 60 Prozent ihres Verkehrswerts der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Die Bewertung ist in den §§  176 bis  197 des Bewertungsgesetzes 
(BewG) geregelt. Dabei wird unterschieden zwischen bebauten und 
unbebauten Grundstücken, wobei es auch Regelungen zu Sonderfällen 
gibt (z. B. Erbbaupacht).
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Auf den Pflichtteil verzichten
Ein Abkömmling kann durch Vertrag mit dem künftigen Erblasser 
auf den Pflichtteil verzichten. Das muss geschehen durch einen no-
tariellen Vertrag. Meist gewährt der Erblasser eine Gegenleistung; 
dem Abkömmling ist die frühzeitige Zahlung lieber, als den Todesfall 
abzuwarten.

Wichtig: Verzichtet wird vernünftigerweise nur auf den Pflichtteil, nicht 
aber auf den Erbteil. Der Verzicht auf den Erbteil erhöht die Erb- und 
Pflichtteile der übrigen Abkömmlinge bzw. gesetzlichen Erben. Der Erb-
teil kann durch Testament entzogen werden, so dass der Pflichtteilsver-
zicht regelmäßig ausreichend ist.

Anrechnung lebzeitiger Schenkungen
Wer zu Lebzeiten Vermögenswerte unentgeltlich auf die Kinder über-
trägt, sollte klarstellen, dass dies „unter Anrechnung auf den Pflicht-
teil“ geschieht. Nur wenn der Schenkende dies vor oder spätestens bei 
der Schenkung erklärt, kann es später berücksichtigt werden (§ 2315 
Abs. 1 BGB). Der Beschenkte soll selbst entscheiden können, ob er die 
Schenkung zu Lebzeiten unter diesen Umständen annimmt (siehe auch 
nachfolgenden Abschnitt).

Die Erklärung, die Schenkung sei auf den Pflichtteil anzurechnen, 
kann formlos geschehen; sie muss dem Beschenkten aber zugegangen 
und im Erbfall nachweisbar sein. Wer es richtig machen will, müsste 
sich eine entsprechende Erklärung vom Beschenkten unterschreiben 
lassen, die dann in den Unterlagen für die Erben abzuheften wäre. 
Auch ein Brief oder der Hinweis auf einem Überweisungsträger kann 
genügen, wenn der Empfang nachweisbar ist.
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Anrechnung von Schenkungen auf die Pflichtteils-
ergänzung
Anders ist es nur, wenn ein Pflichtteilsberechtigter einen finanziellen 
Ausgleich beansprucht für lebzeitige Schenkungen durch den Erblasser 
an andere Personen.

Beispiele:

■■ Witwe W hat zwei Kinder. Sie wurde von ihrer Tochter T bis an ihr 
Lebensende gepflegt; der Sohn hat sich nicht sehen lassen. W hat die 
T deshalb durch Testament zur Alleinerbin bestimmt. Kurz vor ihrem 
Tod überschreibt W ihr Grundstück auf die Tochter. Dadurch ist der 
Nachlass praktisch leer. 

�� Wenn das Grundstück noch vor dem Tod der W auf die Tochter umge-
schrieben wurde, gehört es nicht zum Nachlass. Der Sohn könnte aber 
einen Pflichtteilsergänzungsanspruch geltend machen. Der Pflicht-
teilsanspruch des Sohnes berechnet sich dann so, als ob das Grund-
stück nicht verschenkt worden wäre.

�� Auf die Pflichtteilsergänzung, nicht auf den Pflichtteil, muss sich der 
Fordernde anrechnen lassen, was er selbst als Geschenk erhalten 
hat. Das gilt (nur in diesem Fall!) auch, wenn bei der Schenkung keine 
Anrechnung angeordnet worden ist (siehe oben).

■■ Im vorigen Beispiel erhielt der Sohn vor 20 Jahren selbst 20.000 EUR 
von seiner Mutter. 

�� Diese Summe muss er sich auf die Pflichtteilsergänzung anrechnen 
lassen. Dabei spielt es keine Rolle, wann die Schenkung erfolgte! 
Die 20.000 EUR von damals sind sogar um die Kaufkraftverluste zu 
bereinigen (indexieren), so dass sich der damalige Betrag signifikant 
erhöhen kann; aus 20.000 EUR im Januar 2003 werden bis Januar 
2023 beispielsweise 29.120 EUR. Je länger der Schenkungszeitpunkt 
zurückliegt, desto höher fällt der anzurechnende Betrag aus.

■■ Witwer W hatte sein umfangreiches Grundstück zu Lebzeiten dem S, 
seinem einzigen Abkömmling, geschenkt. Später hatte er sich mit S 
zerstritten und deshalb seine Nichte N zur Alleinerbin eingesetzt. Ein 
halbes Jahr vor seinem Tod hat er seine umfangreichen Sparguthaben 
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durch Vereinbarungen mit seiner Bank auf seine Nichte übertragen, 
mit Wirkung zum Todesfall. 

�� Der Nachlass ist leer, weil die Sparguthaben, wenn es richtig verein-
bart wurde, durch „Vertrag zugunsten Dritter“ unmittelbar auf die N 
übergehen. N erhält die Werte als Schenkung, nicht als Erbschaft. Bis 
zu seinem Tod kann W nach Belieben über die Werte verfügen; N ist 
auf das gesetzt, was beim Tod noch übrig ist. Aber: S muss sich auf 
seine Pflichtteilsergänzung den Wert des Grundstücks, bereinigt um 
die Inflationsrate, anrechnen lassen.

Rechtzeitig schenken
Wer es sich leisten kann, sollte schon zu Lebzeiten Vermögenswerte 
verschenken, denn was verschenkt wurde, gehört nicht mehr zum 
Nachlass. Vergehen zwischen der Schenkung und dem Tod mehr als 
zehn Jahre, gibt es bei der Pflichtteilsergänzung keinen Ausgleich. Das 
Alles-oder-Nichts-Prinzip gehört seit 01.01.2010 der Geschichte an; 
seither gilt das sogenannte Abschmelzungsmodell des § 2325 Abs. 2 
BGB.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Schenkung auch erfüllt 
worden ist. Beim Grundstück ist das die Umschreibung des Grund-
buchs. Und: Die Frist läuft nicht, wenn sich der Schenker den Nieß-
brauch am Grundstück vorbehält. Auch andere Rechte, die sich der 
Schenker vorbehält, können den Fristlauf unter Umständen hemmen 
(zu denken wäre z. B. an ein Wohnungsrecht). Bei Schenkungen unter 
Eheleuten beginnt die Frist ebenfalls erst mit Auflösung der Ehe (§ 2325 
Abs. 3 Satz 3 BGB).

Nachträglich ein Gehalt gewährt
Jede berechtigte Forderung gegen den Nachlass verringert das vererbte 
Vermögen und damit auch den Pflichtteil. Die Rechtsprechung hat es in 
Einzelfällen beispielsweise anerkannt, wenn der verstorbene Ehemann 
seiner Frau, die jahrelang im selben Betrieb des Mannes beschäftigt 
war, nachträglich ein Gehalt gewährt hat.

ratgeber.indd   170 13.09.2023   15:43:53


	Das aktuelle Erbrecht
	Inhaltsverzeichnis
	Richtig erben und vererben
	4 Wie der Fiskus kassiert
	Bewertung und Begünstigung des Grundvermögens

	11 Den Pflichtteil verringern
	Auf den Pflichtteil verzichten
	Anrechnung lebzeitiger Schenkungen
	Anrechnung von Schenkungen auf die Pflichtteilsergänzung
	Rechtzeitig schenken
	Nachträglich ein Gehalt gewährt



